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Chronik der Gesellschaft schweizerischer Thierärzte.

Die Gesellschaft schweizerischer Thierärzte hielt
ihre vier und zwanzigste ordentliche Versammlung den

29. August 1836 in Sursee/ Kantons Luzern/ und

hatte das Vergnügen, einige achtyngSwerthe Mitglieder
der Gesundheitsbehörde dieses Kantons daran Theil
nehmen zu sehen, welche ihr von Seite der letzteren

ein Geschenk von zweihundert Franken überbrachten.

Der Verein, seinem zweifachen Bestreben: auf Ver-
besserung des Veterinärwesens im Vaterlande, und auf
Erweiterung der Thierheilwissenschaft hinzuwirken, ge-

treu, beschloß zuvörderst die Aufstellung folgender Preis-
fragen.

t. Welches sind die gegenwärtig in den verschie-

denen Kantonen der Schweiz bestehenden Ge-

währsmängel der Hausthiere; welcher Rechts-

gang findet bei den hierauf bezüglichen Streitig-
ketten Statt, und welches ist, bei der hierin
überall gefühlten Unzulänglichkeit, die Norm
eines allgemein in unserm Vaterlande anwend-

baren Währschaftsgesetzes, das den Vtehverkehr

am wenigsten erschwert, und doch den Unschul-

digen vor Betrug und Schädigung möglichst

sichert?
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2. Welches sind die Wirkungen der bis jetzt in der

thierärztlichen Praxis gebräuchlichen Mercurial-
Mittel auf unsere Hausthiere; in welchen Krank-
Heiken und Verhältnissen von diesen kann das eine

oder andere davon mit Nutzen gebraucht werden;
welche nachtheilige Wirkungen können sie bei

unzeitiger oder unvorsichtiger Anwendung auf die

HauSthiere haben?
3. Welches sind die Erscheinungen und Ursachen der

sogenannten Knochenbrüchigkeit des Rind-
vieheö; welchen Verlauf nimmt diese Krankheit;
worin besieht ihr Wesen, und welches ist die

sicherste Heilmethode gegen dieselbe?

Für die gelungenste Lösung der ersten Aufgabe ist

eine Prämie von vier und sechSzig, für die der zweiten
eine von vierzig, und für die der dritten eine solche

von zwei und dreißig Schwcizerfranken ausgesetzt, und
es hofft die Gesellschaft: es werden, wenn auch nicht
die, im Verhältniß zu den Aufgaben geringen Preise,
doch der Eifer zur Erweiterung der Veterinärwissen-
schaft mitzuwirken und durch ihre dießfälligen Arbeiten

zu nützen, viele Thierärzte aufmuntern, sich der Lösung

der bezeichneten Preisfrage^;» unterziehen.

Fernerhin beschloß der Verein in nächftkünftiger

Sitzung sich einen Bericht über die Forderungen erstatten

zu lassen, welche in den verschiedenen Kantonen der

Schweiz bei den Prüfungen der Kandidaten der Thier-
Heilkunst an diese gemacht werden, verbunden mit
einem Gutachten darüber: was gethan werden könnte,
damit in den verschiedenen Theilen des Vaterlandes
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mehr Gleichförmigkeit und Zweckmäßigkeit in den Prü-
fungsakt gebracht werde*).

Von nicht geringer Bedeutung für das Wissenschaft-

liche Leben des Vereines kann die Schlußnahme be-

trachtet werden- sich alljährlich Bericht erstatten zu

lassen, welche Fortschritte die Thierheilwissenschaft so-

wohl im In- als Auslande gemacht habe**).
Einige weniger wichtige Geschäfte des Vereines,

die einer Erwähnung verdienen, bestanden endlich darin:
eine Kommission aus drei Mitgliedern zu bestellen ***)
mit dem Auftrage: zu untersuchen, welche Ursachen die

zu geringe Theilnahme an der im Jahr 1833 geftifte-
ten UnterstiitzungSanstalt schweizerischer Thierärzte und

deren Hinterlassenen begründen und ein Gutachten ab-

zugeben: was in Beziehung aus diese Anstalt gethan
werden dürfte, dann den Kanton So loth urn als den

zu bezeichnen, in welchem sich die Gesellschaft das

nächste Jahr versammeln wird und daS Präsidium für
ein Jahr zu bestätigen.

") Die Berichterstattung über diesen Gegenstand wurde
dem gerichtlichen Thierarzt, Hrn. Niif, in Aarburg
übertragen.
Zu einem Berichterstatter hierüber wurde Hr. Rych-
ner Docent, an der Hochschule zu Bern, gewählt.

"*) Es besteht diese in den Personen des Hrn. Dr. Kö ch lin,
Hrn. Bezirksthierarzt Freudweiler und Hrn. Hir«
zel, Lehrer an der Thierarzneischule in Zürich.
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